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Notwendiger tnhalt der Mitteilung über
ein Verständ igun gsgespräch
StPO $ 243 Abs. 4 S. 1

Finden vor der Hauptverhandlung Gespräche über die
Mäglichkeit einer Verstilndigung statt, ist in der ]taupt-
rrerhandlung dercn wesentlicher lnhatt miEuteilen: von
vueldrer Seite die Fagre einer Verständigung aufgeworfen
wt1de welche Standpunkte von einzelnen-eespAcnsteil.
nehmern dabei vertreten wurden und ob sie bei anderen
auf Zustimmung oder Ablehnung gestoflen sind.

B6lJ, Beschl. v. 03.03.2020 - 5 StR 36/20 (LG Braunschweig)

Aus den Gründen: Das IG hat d:n Angekl. wegen Untreue in
12 Fällen zu cincr Gcsamrfteiheitsstrafe vä I J. dM. verurteilt,
deren Vollstreckungzur Bewährung ausgescut und angeordnet, dass

1 lvl:aufgun{ übcrlangcr Verfahrensäauer als vollsireckt gelten.
Die Revision des_Angeklagtcn fü,hrt mir eincr Vcrfahrensrüge zur
Aufhebung des Un.

l. Das Verfahrenshindcrnis unwirksamcr Anklagcrhsung bcsteht
nicht. Wird zunächst Arrklage zum Suafrichrer erloben unä kommt
es anschlie&nd zur Vorlage des Vcrfaluens beim LG (S 209 Abs. 2
SIPO) sowie zur anschließcnden übernahme des Verfahrens, ist S 200
Abs. 2 S. I SIPO nicht verlerzt, wenn die Anklase kein wcsentliches
Ergebnis da Ermitdungen enrhäk, denn das Voigehen dcr StA ent-
spriörin derartigen Fällen g 200 Äbs. 2 S. 2 SIPO (vgl. KK-StpO/
Schneido,S" A.,l:fl,. 2019, S 200 Rn. 36 m.w.N. auch 

^r "bw. 
Arrsicht).

2. Zu Reck und in zulässiger lfeise beansander die Revision
eine Verleaung von g 243 Atbs.4 S. I SIPO. tber vor der
Haupwerhandlung gefühne Gespräche, deren Gegensand die

stv 1 .2021

Möglichkeir einer Versdndigung war, wurde in der Haupwer_
handlung nur unzureichend informien Finden solcle Goi*i.t .
satt, ist in der Haupwerhandlung deren wesentlichen Inhalt
miauteilen, mithin, von welcher Seite die Frage einer Versrjn_

{igung aufgeworfen wunde, welche Sundpunüre von einzelnen
Gesptächsteilnehmern dabei vcrtreten wurden und ob sie bei
anderen auf Zrrstimmung oder Ablehnung gestoßen sind (st.
Rspr., vgl. zuleat nur BGH, Be&hl. 
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ZG.lt.zOtg _ 3 SrR

336119, NSZ-RR2020,87 [= StV2020, 362]; Bverfr,Bellc]n.
v.Q4.02.2020-2 BvR900ll9 [= SrV2020,352; jew. m.wN.).

Die Mineilungder im Vorfeldder Haupwerhandlung geftihr-
ten Gespräche, in denen es um die Einstellung besiimmrer
Vorwürfe gegen ein Geständnis des Angekl. unä dieVerhärr_
gung einer noch bewährungdähigen Strafe ging erfolgte, wie
aus dem Prorokoll bewiesen wird, r* *diÄ.rr-*i. (,Es wurde
festgestellt, dass Erönerungen nech den gS 202a, 212 SrpO,

9T:i c:g_.yrd die Möglichkei r einet Verständigu ng gem.
S 257c SIPO gewesen ist, saqgefunden haben. Dabei wurde
seitens der StA lulrrd der l{zmmabei Einsrcllung mehrerer An_
klagepunkte ans derAnklage lG.M.2Al4 dnVeihängung einer
bewährungsfühigen Gesamtstrafe in Aussicht gesr.*U"[ t...1

Mitgeteilt von RA Jan-Ro bm Fzzcl, Braunschweig.
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